
1 

Anhang LRV Berufsauftrag und Jahresarbeitszeit Lehrpersonen - Auswertung Vernehmlassung

I. Zusammenfassung Vorschläge der Vernehmlassungsvorlage vom 3. Februar 2021
«Berufsauftrag und Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen – Änderung des
Personaldekrets»

(1) Neugliederung der Jahresarbeitszeit mit Grundauftrag und erweitertem Auftrag

Die durchschnittliche Referenz-Jahresarbeitszeit von Lehrpersonen beträgt bei einem Vollpensum 
unter Abzug des allgemeinen Ferienanspruchs von 25 Arbeitstagen pro Kalenderjahr rd. 1’890 
Stunden, ab vollendetem 50. Altersjahr mit 27 Arbeitstagen Ferienanspruch rd. 1’873 Stunden und 
ab vollendetem 60. Altersjahr mit 30 Arbeitstagen Ferienanspruch rd. 1’848 Stunden. Schulleitung 
und Lehrperson vereinbaren die Jahresarbeitszeit in Form zeitlich pauschalisierter Aufgabenbe-
reiche. Alle Lehrpersonen übernehmen Aufgaben im Grundauftrag. Wenn sie gemäss dem Bedarf 
der Schulen zusätzliche Aufgaben im «erweiterten Auftrag» übernehmen, werden die Aufgaben im 
Grundauftrag entsprechend reduziert, so dass eine Anstellung von maximal 100% resultiert.  

Der Lösungsvorschlag dieser Vorlage gewichtet im Grundauftrag aller Lehrerinnen und Lehrer die 
Bereiche Unterricht (A) mit allen neu zusammengefassten unterrichtsbezogenen Aufgaben (B) und 
reduziert im Gegenzug die verfügbaren Zeitressourcen für schulbezogene Aufgaben (C). Diese 
Reduktion der Zeitressourcen für schulbezogene Aufgaben bedeutet, dass die Gemeinden als 
Schulträgerinnen und der Kanton grössere zusätzliche Aufträge klären und mit entsprechenden 
Zusatzressourcen vereinbaren können. Spezialfunktionen wie z. B. die Betreuung von Schulbiblio-
theken/Lesezentren sollen im Rahmen der Jahresarbeitszeit von maximal 100% durch Lehrper-
sonen im Rahmen ihres erweiterten Auftrags ausgeführt werden können. Zeitlich befristete Zusatz-
aufträge von Kanton und Gemeinden betreffen besonders aufwändige Projekte der Schul-, Unter-
richts- und Personalentwicklung im Rahmen des erweiterten Auftrags der Lehrpersonen z. B. für die 
Erarbeitung, die Umsetzung und Überprüfung eines Informatikkonzeptes sowie der Weiterbildung 
gemäss dem Qualifikationsbedarf. Mit diesem «Baukastensystem» der Jahresarbeitszeit mit einem 
Grundauftrag einerseits und einem möglichen ergänzenden erweiterten Auftrag andererseits können 
Kanton und Gemeinden den Schulen Zusatzaufträge mit den entsprechenden Zusatzressourcen 
übertragen und gleichzeitig den Schutz der Lehrerinnen und Lehrer vor Überlastung und hoher 
Überarbeitszeit gewährleisten. Die Aufgaben im Grundauftrag und erweiterten Auftrag werden im 
Rahmen der verfügbaren Jahresarbeitszeit zwischen Schulleitung und den einzelnen Lehrpersonen 
vereinbart und sind Gegenstand des MAG.  

Der Grundauftrag aller Lehrpersonen umfasst folgende Aufgabenbereiche: 

- Bereich A: Unterricht
- Bereich B: unterrichtsbezogene Aufgaben
- Bereich C: schulbezogene Aufgaben
- Bereich D: Personalentwicklung / Weiterbildung

Der erweiterte Auftrag umfasst die zusätzlichen den einzelnen Schulen übertragenen Aufgaben, für 
welche sie mit den zur Verfügung gestellten Personalmitteln innerhalb von maximal 100% mit 
Lehrpersonen entsprechende Vereinbarungen treffen. Vereinbart werden für Betrieb, Wirksamkeit 
und Weiterentwicklung der Schule unabdingbare Spezialfunktionen oder spezielle Aufgaben, welche 
zeitlich nicht mit der Arbeitszeitpauschale Bereich C des Grundauftrags erfüllt werden können. Die 
Revision sieht für den erweiterten Auftrag folgende Bereiche vor: 

- Bereich E1: Schulpool für Spezialfunktionen und zeitlich befristete Zusatzaufgaben (z. B.
Klassenleitung, Schulbibliothek, Informatik und Medien, Schulentwicklungsprojekte oder
Schüler/innenaustauschprogramme). An den Sekundarstufen I und II ist die Klassenleitung
immer eine Spezialfunktion im Bereich E1. An der Primarstufe kann die Klassenleitung
ebenfalls mit einer zusätzlich ressourcierten Unterrichtsentlastung um 1 Unterrichtslektion im
Bereich E1 als Spezialfunktion ausgeübt oder aber mit einer Zeitpauschale von 65 Stunden
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dem Bereich C des Grundauftrags zugewiesen werden mit entsprechender Reduktion der 
anderen schulbezogenen Aufgaben bzw. bei identischer Jahresarbeitszeit (vgl. 
Ausführungen zur «Variabilität»). 

- Bereich E2: Zusatzaufträge für die Planung, Umsetzung und Wirkungsüberprüfung von
Schul-, Unterrichts- oder Personalentwicklungsvorhaben im Auftrag des Schulträgers oder
des Kantons mit zeitlich befristeten Mitteln.

Im Vergleich zum Ist-Zustand wird der Kernauftrag des Unterrichts und aller unterrichtsbezogenen 
Aufgaben quantitativ gestärkt und mit Zeitpauschalen geschützt. Gleichzeitig werden mit dem erwei-
terten Auftrag und seiner Ressourcierung Leistungen und Arbeitszeitpauschalen bewusster 
hinsichtlich Relevanz und Machbarkeit sowohl zwischen Schulen und Schulträger/Kanton als auch 
zwischen Schulleitung und Lehrpersonen abgestimmt. Die stärkere Gewichtung des erweiterten 
Auftrags stellt in Rechnung, dass Schulen für die wirksame Vorbereitung ihrer Schülerinnen und 
Schüler auf die wachsenden und sich verändernden Anforderungen der Berufsarbeit der Zukunft 
und der Lebenswelt vermehrt als «lernende Organisationen» Unterricht- und Schulqualität 
überprüfen und weiterentwickeln. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt als Beispiel die Neugliederung 
der Jahresarbeitszeit im Vergleich zum aktuellen Berufsauftrag für die kantonal getragenen 
Sekundarschulen auf.  

Abbildung 1: Vergleich Beispiel aktueller Berufsauftrag und neuer vereinfachter Berufsauftrag mit 
Neugliederung in Grundauftrag und erweitertem Auftrag 
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(2) Flexibilisierung der Tätigkeitsbereiche

In § 5 des Personaldekrets wird mit Bezug zur Verwendung der Jahresarbeitszeit im Rahmen der 
bestehenden Unterrichtsverpflichtung eine Bestimmung aufgenommen, welche es der Schulleitung 
im Sinne einer Teilflexibilisierung ermöglicht, mit Lehrpersonen Abweichungen von der Regelver-
teilung der Jahresarbeitszeit für die verschiedenen Aufgabenbereiche im Grundauftrag zu verein-
baren. Dadurch sollen besondere Stärken und Interessen von Lehrpersonen im Rahmen der 
betrieblichen Möglichkeiten und des Bedarfs der Schule besser genutzt werden.  

(3) Variabilität bei der Ressourcierung der Klassenleitungsaufgabe an der Primarstufe

Auf der Primarstufe sollen die Gemeinden nach dem Prinzip der Variabilität die Aufgabe der 
Klassenleitungsaufgabe entweder analog zu den Sekundarstufen I und II als Spezialfunktion mit 
entsprechenden Mehrkosten oder weiterhin und kostenneutral als Bestandteil des Grundauftrags 
der Lehrpersonen (Bereich C) organisieren können. Im Personaldekret ist in § 5 eine entsprechende 
Kann-Bestimmung aufzunehmen. Bei Bedarf können die Gemeinden – ebenfalls nach dem Prinzip 
der Variabilität  – den Schulen zusätzliche Personalressourcen für den erweiterten Auftrag (E1 
und/oder E2) zur Verfügung stellen. Bei der Ausübung der Klassenleitung im Rahmen des Bereichs 
C des Grundauftrags werden Personalmittel der Schule für weitere schulbezogene Aufgaben im 
Bereich C gebunden. Personalmittel sind für Spezialfunktionen und spezielle Aufgaben in dem 
Masse zur Verfügung zu stellen, dass die «bestellten» Leistungen der Schule im Rahmen der 
Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen erfüllbar sind. 

(4) Vereinfachung von fünf auf vier Aufgabenbereiche

Der überarbeitete Berufsauftrag definiert noch vier und nicht mehr wie bisher fünf Aufgabenbereiche 
im Grundauftrag der Lehrpersonen. Mit dieser Vereinfachung und Neugruppierung werden 
zusammen mit dem Unterrichten (Bereich A) alle unterrichtsbezogenen Aufgaben (Bereich B) 
zusammengefasst. Die unterrichtsbezogenen Aufgaben (Bereich B) umfassen die Vor- und Nach-
bereitung des Unterrichts und neu zusätzlich die klassen- und lerngruppennahe Zusammenarbeit 
zwischen den Lehrpersonen sowie ebenfalls neu die Beratungstätigkeiten für Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Absprachen mit weiteren Fachpersonen oder auch Schuldiensten. Die beiden 
Aufgabenbereiche A (Unterrichten) und B (unterrichtsbezogene Aufgaben) erhalten pro erteilter 
Jahreslektion deshalb neu einen entsprechend erhöhten Jahresarbeitszeitanteil von insgesamt 89% 
an der Primarstufe und von 92% an den Sekundarstufen I und II. Dadurch wird auch die Vergütung 
für die Stellvertretungskosten erhöht, die neu neben dem Unterrichten nicht nur die Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts, sondern ebenfalls alle unterrichtsbezogenen Arbeiten mitein-
schliessen. In § 21a ist demzufolge festzulegen, dass bei Stellvertretungen der Arbeitsauftrag den 
Unterricht und die unterrichtsbezogenen Aufgaben umfasst und entsprechend vergütet wird. 

(5) Arbeitszeiterfassung - Grundsatz der Vertrauensarbeitszeit:

Die Jahresarbeitszeit wird zwar gesamthaft geplant und zwischen Schulleitung und Lehrperson mit 
Zeitpauschalen für die einzelnen Arbeitsbereiche im Detail vereinbart. Auf eine obligatorische 
Arbeitszeiterfassung durch die Lehrpersonen soll indessen verzichtet werden. Auf Anordnung der 
Schulleitung oder auf Wunsch einer Lehrperson kann die gesamte Jahresarbeitszeit oder ein 
vereinbarter Arbeitsbereich dokumentiert werden. Diese Regelung soll die heutige «einfache 
Agendaführung» für die nichtunterrichtlichen Tätigkeiten (schulstufenabhängig 12,2 bis 16,2% der 
Jahresarbeitszeit) ablösen. 
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II. Zusammenfassung Ergebnisse

Neben der Zustimmung zu einzelnen Aspekten wurden in der Vernehmlassung vor allem folgende 
Vorbehalte zu den Eckwerten der Vernehmlassungsvorlage eingebracht: 

- Keine Variabilität bei der Klassenleitung Primarstufe, sondern koordinierte Neuressourcierung
und Einrichtung als Spezialfunktion analog den anderen Schulstufen aufgrund der
Chancenfairness und des Wettbewerbs unter den Gemeinden zu Lasten finanzschwacher
Gemeinden

- Keine Variabilität beim Schulpool für die Primarstufe, sondern kantonale Vorgaben
- Stärkung Kernauftrag mit 89% Primarstufe und Sek I/Sek II mit 92% mit erheblichem Risiko

Wegfall/Verschlechterung Voraussetzungen Schulentwicklung durch den geschrumpften Bereich
C; Problematik Teilzeitlehrpersonen

- Arbeitszeiterfassung; neben Zustimmung zur Vertrauensarbeitszeit auch Forderungen nach
obligatorischer genereller Erfassung; Vorbehalte zur Regelung der Überzeit mit einem Zeitkonto

- Ungenügende Faktenlage BL: zuerst Arbeitszeiterhebung inkl. Spezialfunktionen und erst dann
Änderung

AKK LVB VSL VPOD SRPK VBLG + 58 Gde 8 bzw. 6 Gde*

Grundsatzl. Zustimmung x x x x (x) 

Neugliederung BA in GA und EAx x (x) x () 

Flexibilisierung Berufsauftrag  () n. e. () () 

PS: Variable Ressourcierung 

Klassenleitungsfunktion x x x x x  x

PS: Variable Ressourcierung 

Schulpool n. e. n. e. x n. e. x  x

Änderung Personaldekret: 

Logopädie und Brücken x x n. e. n. e. x 

Vertrauensarbeitszeit  x  x  

Zeitkonto (x) (x) n. e. n. e. n. e. n. e.

Regelung Stv. n. e. x  n. e. n. e. n. e.

SP Grüne CVP FDP SVP Starke Schule

Grundsatzl. Zustimmung x (x) (x)   x

Neugliederung BA in GA und EAx (x) (x)   x

Flexibilisierung Berufsauftrag n. e. n. e.    n. e.

PS: Variable Ressourcierung 

Klassenleitungsfunktion x x n. e.  (x) x
PS: Variable Ressourcierung 

Schulpool n. e. n. e. n. e. n. e. n. e. n. e.

Änderung Personaldekret: 

Logopädie und Brücken x x x  n. e. n. e.

Vertrauensarbeitszeit ()    x n. e.

Zeitkonto  n. e. n. e. n. e. n. e.

Regelung Stv. x x   x n. e.

x = Ablehnung

 = Zustimmung

(x/) = Aufgrund von Vorbehalten eher Ablehnung / Zustimmung an Bedingung geknüpft

n. e. = nicht  erwähnt

* weitere 4 Gde. äussern Bedenken betr. Wettbewerb aufgrund der Variabilität
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- Festhalten pädagogisch-therapeutische Massnahme Logopädie als Unterrichtsfunktion mit
Lektionenvorgabe im Dekret; Änderung der Vorgabe «Therapieeinheiten» statt 27x50min (oder
30x45min) neu analog Primarstufe 28x45min

- Festhalten Unterrichtsverpflichtung Brückenangebote / KV 23 Lekt.
- Zweifel an der Möglichkeit der Kostenneutralität für Problemlösung und Vorbehalte auch

einzelner Gemeinden aufgrund des Drucks zu Mehrausgaben für E1 und E2
- Forderung nach Neuverhandlung mit allen Direktbeteiligten

Als Fazit der Co-Auftraggebenden BKSD und VBLG: Revision in der aktuellen Form findet keine 
breite Unterstützung bei den Schulbeteiligten und keine politische Mehrheit. 
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Auswertung Vernehmlassung Berufsauftrag für Lehrerinnen und Lehrer 

Wer Grund- 
satz  

Anteile / Bereiche JAZ 
GA EA 

Arbeitszeitdokumenta-
tion/ Überzeit 

Ressourcen 
GA / EA 

Weitere: Stellver-
tretung 

Ziele Weitere Anliegen 
und Vorschläge 

Gemeinden 

VBLG 
 

J -Begrüssung frühzeitiger 
Einbezug Gemeinden 
und erfolgte Berücksich-
tigung Anliegen 
-Begrüssung Variabilität 
Klassenleitung Primar 
und Schulpools (Ge-
meindeautonomie) 

Befürwortung Vertrauens-
arbeitszeit 

  J  

Allschwil  
  

V Ablehnung Variabilität bei 
Klassenleitung Primar 

 Druck auf Mehraus-
gaben Gemeinden 

Begrüssung Erhöhung 
Stellvertretungsent-
schädigung gem. § 21 
Abs. 2 Personaldekret 

J Forderung einheitliches, 
verbindliches Modell 
 

Biel-Benken 
 

J -Forderung Entlastung Klas-
senlehrpersonen mit 1 Lekt. (§ 
5 Abs. 2 Personaldekret) 
-Befürwortung Variabilität 
 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

 Regelung Stellvertre-
tung (§ 21 Abs. 2 Per-
sonaldekret): Stellver-
tretung sollte bereits 
nach einem Monat eine 
100%-Bezahlung erhal-
ten. 

J  

Birsfelden  
 

J Forderung Lektionenverpflich-
tung für die schulischen Logo-
pädinnen und Logopäden von 
28x45 min. 

   J  

Buckten 
 

J -Ablehnung Variabilität bei 
Klassenleitung Primar 
-Ablehnung Aufhebung § 2 
Abs. 1 Bst. d Arbeitszeit-VO 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

  J  

Ettingen 
 

J -Ablehnung Variabilität bei 
Klassenleitung Primar 
-Ablehnung Variabilität beim 
Schulpool für die Primarstufe 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

Druck auf Mehraus-
gaben Gemeinden 

 J  
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Grellingen 
 

J -Gefahr Zunahme nicht-unter-
richtsbezogener Aufgaben  
-Ablehnung Variabilität im Bil-
dungsbereich 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

Druck auf Mehraus-
gaben Gemeinden 

 J  

Lausen 
  

J -Forderung Geltung JAZ Logo-
pädinnen und Logopäden 
(Beibehaltung § 5 Abs. 1 Bst. I 
Personaldekret) 
-Ablehnung Variabilität beim 
Schulpool für die Primarstufe 

  Ablehnung Erhöhung 
Stellvertretungsent-
schädigung gem. § 21 
Abs. 2 Personaldekret 

J Unklarheiten bezüglich 
Regelung Varianten Klas-
senleitung bzw. Spezial-
funktionen im Gemeinde-
reglement (Wer? Vorga-
ben? Mustererlass?)   

Oberdorf 
 

J -kritisch gegenüber Variabilität 
beim Schulpool für die Primar-
stufe 
-Deckelung erweiterter Auftrag 
nötig  

   J  

Oberwil  
  

J     J Schliesst sich Stellung-
nahme VBLG an und 
lehnt Stellungnahme Re-
gion Leimental Plus ab 

Pfeffingen  
 

J     J Forderung einheitliches, 
verbindliches Modell 
 

Schönenbuch  
 

J     J Schliesst sich Stellung-
nahme VBLG an und 
lehnt Stellungnahme Re-
gion Leimental Plus ab 

Region  
Leimental Plus 

 

N 

 
-Ablehnung Variabilität bei 
Klassenleitung Primar 
-Forderung Entlastung Klas-
senlehrpersonen mit 1 Lekt. (§ 
5 Abs. 2 Personaldekret) 

  Begrüssung Erhöhung 
Stellvertretungsent-
schädigung gem. § 21 
Abs. 2 Personaldekret  

N  
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Parteien /  
Komitee 

CVP 
 

V -Begrüssung Anerken-
nung Lehrberuf und 
Steigerung Attraktivität, 
grundsätzlich aber kriti-
sche Haltung 
-Forderung totale Flexi-
bilisierung Arbeitszeit 
- Überlastung SL durch 
Umsetzung Arbeitszeit-
VO 
-Forderung Geltung JAZ 
Logopädinnen und Lo-
gopäden (Beibehaltung 
§ 5 Abs. 1 Bst. I Perso-
naldekret)   

  Begrüssung Erhö-
hung Stellvertre-
tungsentschädi-
gung gem. § 21 
Abs. 2 Personal-
dekret 

J   

FDP                                                             
 

J Grundsätzlich Änderun-
gen Dekret und Arbeits-
zeit-VO sachgerecht 
und stringent 

Befürwortung Vertrauens-
arbeitszeit 

 Kostensteigerung 
durch Erhöhung 
Stellvertretungs-
entschädigung 
gem. § 21 Abs. 2 
Personaldekret 
vertretbar 

J Anliegen RR zu er-
mächtigen, Datum 
der Inkraftsetzung 
des Dekrets festzu-
legen (ggf. frühere 
Einführung mögl.) 

Grüne 
 

V -Grundsätzlich Begrüs-
sung Ziel Vereinfachung 
Berufsauftrag  
-Begrüssung Erhöhung 
zugunsten von A/B  
- Kritik an unters. Pro-
zentwerten auf den 
Schulstufen bei A/B 
-Forderung 7.1% JAZ 
analog LCH auf Stufe 
Primar 

Befürwortung Vertrauens-
arbeitszeit 

Forderung neue 
Instrumente / 
Finanzierungs-
modelle Kanton  

Kostensteigerung 
durch Erhöhung 
Stellvertretungs-
entschädigung 
gem. § 21 Abs. 2 
Personaldekret 
nicht vertretbar 
und nicht gerecht-
fertigt 

J  
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-Forderung verbindliche 
Regelung Klassenlehr-
personen alle Schulstu-
fen (keine Varianten) 
-Forderung Geltung JAZ 
Logopädinnen und Lo-
gopäden (Beibehaltung 
§ 5 Abs. 1 Bst. I Perso-
naldekret)   
-Festhalten Unterrichts-
verpflichtung Brücken-
angebote / KV 22 Lekt. / 
23 Lekt. 

SP 
 

N -Vorlage wird abgelehnt, 
kein Mehrwert gegen-
über Status Quo 
-Forderung Geltung JAZ 
Logopädinnen und Lo-
gopäden (Beibehaltung 
§ 5 Abs. 1 Bst. I Perso-
naldekret 
-Begrüssung klare Ab-
grenzung GA / EA 
-Ablehnung Variabilität 
bei Klassenleitung Pri-
mar 

-Keine signifikante Entlas-
tung / Schutz vor Überbe-
lastung und Überzeit   
-Keine praktikablen Rege-
lungen für Überzeit im Be-
reich ausserhalb des Un-
terrichts  
-grundsätzlich Begrüs-
sung Vertrauensarbeits-
zeit, aber Risiko intrans-
parenter Ausweisung 
Überzeit 
 

-zu wenig Res-
sourcen C/D 
-Ressourcen 
EA unklar  
 

 J Datenerhebung über 
den effektiven Ar-
beitsaufwand für die 
Erfüllung aller gefor-
derten Aufgaben und 
Aufträge in BL 

SVP 
 

V  Grundsätzlich werden 
Änderungen begrüsst, 
aber Vorbehalt gegen-
über Beratung Eltern / 
SuS im Bereich B: Vor-
sicht bei Umsetzung 
(keine unangemessenen 
Beratungen durchfüh-
ren)  

Forderung obligatorische 
Arbeitszeiterfassung 

geltend ge-
machte potenti-
ellen Mehrkos-
ten (inkl. Be-
rechnungs-
grundlagen) 
zwingend hin-
terfragen und 
nachvollziehbar 
begründen 

Erhöhung Stellver-
tretungsentschädi-
gung gem. § 21 
Abs. 2 Personal-
dekret nicht ver-
tretbar und nicht 
gerechtfertigt 

J  
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Starke Schule 
bB 
 

N -grundsätzlich mit Zielen 
einverstanden, werden 
aber mit Vorlage nicht 
erreicht 
-Steigerung Arbeitsbe-
lastung LP 
-weniger Zeit für Kern-
auftrag 
-Kritik Verschiebung Tä-
tigkeiten von C und D 
nach B 
-zusätzliche 5% nicht 
ausreichend für Abde-
ckung verschobener Tä-
tigkeiten in B  
-Ablehnung Ansiedelung 
Spezialaufgaben der LP 
ausserhalb der Unter-
richtsverpflichtung in 
A/B 
-Ablehnung Abschaffung 
Poollösung  
-befristete zusätzliche 
Wochenlektion für LP 
ohne Klassenlehrfunk-
tion auch nach 3 Jahren 
noch nicht wieder aufge-
hoben  

Durch Abschaffung Pool-
lösung werden zusätzli-
che Arbeiten von LP, die 
über ihre reguläre Anstel-
lung hinausgehen, nicht 
ressourciert und SL kön-
nen LP zu zusätzlichen 
Verwaltungs- und Admi-
nistrationsaufgaben im 
Rahmen ihrer Anstellung 
ohne Bezahlung verpflich-
ten inkl. Druck durch MAG 

  J -Forderung klar defi-
niertes Zeitgefäss 
(mind. 90% der Ar-
beitszeit) für die aus-
schliesslichen Berei-
che Unterrichten, 
Vor- und Nachberei-
tung der Unterrichts-
lektionen 
-Klassen-LP sind mit 
einer zusätzlichen 
monatlichen Pau-
schale von Fr. 300.- 
zu entschädigen 
-in LRV soll speziell 
ausgewiesen wer-
den, welche bislang 
geleisteten Arbeiten 
LP im Nicht-Kernge-
schäft künftig nicht 
mehr leisten müs-
sen; eingesparte Ar-
beitszeit (mind. 3% 
der JAZ) soll zusätz-
lich für die Vor- und 
Nachbereitung des 
Unterrichtes zur Ver-
fügung stehen 
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Schulrat 

Konferenz 
Schulratspräsi-
dien 
 

V  -Begrüssung Ziele und 
insbesondere Abgren-
zung unterrichtsbezo-
gene- und schulbezo-
gene Tätigkeiten 
-Kritik Trennung GA / 
EA v.a. Primar 
-Kritik Aufhebung § 5 
Abs. 1 Bst. I Personal-
dekret 
-Ablehnung Variabilität 
Klassenleitung Primar 
und Schulpools  

Befürwortung Vertrauens-
arbeitszeit 

Zweifel an der 
Möglichkeit der 
Kostenneutrali-
tät für Prob-
lemlösung 

 J -Erhebung benötigte 
Ressourcen für ein-
zelne Aufgaben alle 
Stufen  
-Neubeurteilung An-
zahl Pflichtlektionen 
alle Stufen  

SR Primar Augst 
 

 -Begrüssung Ziele und höhere 
Gewichtung des Grundauf-
trags A/B 
-Begrüssung Variabilität 
Schulpool 
-Ablehnung Variabilität Klas-
senleitung Primar 
- Variante 2 nicht umsetzbar  

   J Beibehaltung Status Quo 
oder Überarbeitung Vari-
anten unter Einbezug 
Spezialfunktion Klassen-
lehrpersonen  

SR Primar Biel-Ben-
ken 
 

V -grundsätzlich Befürwortung 
Überarbeitung Berufsauftrag 
-Begrüssung Arbeitsfokus der 
LP auf Kernauftrag (A/B)  
-Begrüssung Unterrichtsent-
lastung bei Beteiligung an Pro-
jekten der Schulentwicklung  
-Forderung Entlastung Klas-
senlehrpersonen mit 1 Lekt. (§ 
5 Abs. 2 Personaldekret) 
-Ablehnung Variabilität bei 
Klassenleitung Primar 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit  

 Stellvertretung gem. § 
21 Abs. 2 Personaldek-
ret sollte bereits nach 
einem Monat eine 
100%-Bezahlung erhal-
ten 

J  

SR Primar Bottmin-
gen 
 

V -Kritisch unklares Zeitgefäss 
Beteiligung LP an Schulent-
wicklung 
-Kooperationszeit (bspw. in 
Fachschaften) zu wenig be-
rücksichtigt 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

Kritische Betrach-
tung Kostenneutra-
lität  

 J SR Primar Bottmingen 
schliesst sich im Übrigen 
Stellungnahme SRPK an 
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-Ablehnung Variabilität bei 
Klassenleitung Primar 
-Revision keine klare Verbes-
serung zum Status Quo 

SR Primar Gelterkin-
den 
 

N/V -grundsätzlich Begrüssung 
Ziele 
-grundsätzlich Begrüssung Ar-
beitsfokus der LP auf Kernauf-
trag (A/B) 
-Kritik: zusätzliche 5.2% für 
unterrichtsbezogene Aufgaben 
werden v.a. für neu in den Be-
reich B verschobene Aufgaben 
benötigt und kommen nicht 
Kernauftrag zugute  
-Zahlenspielerei statt effektive 
Verbesserung 
-Ziel Vereinfachung Berufsauf-
trag nicht erreicht  
-Begrüssung Senkung der 
Lektionen von 50 auf 45min. 
Logopädie 
- Forderung Geltung JAZ Lo-
gopädinnen und Logopäden 
(Beibehaltung § 5 Abs. 1 Bst. I 
Personaldekret) 
-niedrige Pensen bei Primar-
LP als strukturelle Fragen: be-
darf mehr als Anpassung Be-
rufsauftrag um Ziel der Erhö-
hung zu erreichen 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

-Ohne finanziellen 
Mehraufwand sei-
tens Gemeinden 
Varianten 1 und 2 
nicht umsetzbar; 
Ressourcen stehen 
derzeit nicht zur 
Verfügung  
-Ablehnung Varian-
ten 1 und 2 
 

- Erhöhung Stellvertre-
tungsentschädigung 
gem. § 21 Abs. 2 Per-
sonaldekret nicht ver-
tretbar und nicht ge-
rechtfertigt 
-Ausnahmeregelung für 
LP, die in ihren eige-
nen Klassen Stellver-
tretungen vornehmen; 
Entlohnung zu 100%  

J Reformanliegen – mit 
Ausnahme der Arbeits-
zeiterfassung – in der ak-
tuell vorgeschlagenen 
Form nicht weiterverfol-
gen 

SR Primar Grellingen 
 

V -grundsätzlich Begrüssung 
Vereinfachung BA und stär-
kere Gewichtung Kernauftrag 
(A/B) 
-Kritik Kürzung C/D, da Aufga-
ben in diesem Bereich künftig 
eher zu- als abnehmen (bspw. 
durch Digitalisierung) 
-Ablehnung Variabilität Schul-
pool 
-Forderung Eingliederung 
Spezialfunktion Klassenleitung 
im Bereich E1 

-Befürwortung Vertrauensar-
beitszeit 
-Begrüssung Ziel Schutz vor 
Überlastung und Überzeit bei 
den Lehrpersonen; da Überzeit 
nur in den Bereichen C/D/E 
kompensiert werden können und 
diese Aufgaben letztlich trotz-
dem erledigt werden müssen, 
könnten zusätzliche Mittel (z.B. 
Erhöhung Pensum) nötig wer-
den, was wiederum zu Mehrkos-
ten bei der Gemeinde führen 
kann 

Untragbare Mehr-
kosten Gemeinden; 
Forderung: weniger 
Abwälzung der 
Kosten auf Gemein-
den; zusätzlich be-
nötigte Mittel auf 
anderem Weg be-
reitstellen 

Begrüssung Erhöhung 
Stellvertretungsent-
schädigung gem. § 21 
Abs. 2 Personaldekret 

J  
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-Begrüssung Flexibilisierung 
JAZ 

SR Primar Muttenz 
 

V -grundsätzlich Befürwortung 
Gliederung GA / EA und Berei-
che A/B und C/D 
-kritisch gegenüber Erhöhung 
JAZ-Anteil A/B (Umsetzung / 
praktischer Nutzen) 
-Ablehnung Variabilität bei 
Klassenleitung Primar 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

Forderung bei künf-
tigen kantonalen 
Änderungen von 
Aufgaben und Vor-
gaben betreffend 
Primar: Kanton soll 
für Umsetzung be-
nötigte Gelder bud-
getieren und Finan-
zierung nicht alleini-
gen Verantwortung 
der Gemeinden 
überlassen 

Begrüssung Erhöhung 
Stellvertretungsent-
schädigung gem. § 21 
Abs. 2 Personaldekret 

J  

SR Berufsbildungs-
zentrum Baselland  
 

J -Ziele werden weitgehend er-
reicht  
-Begrüssung Vereinfachung 
und Verbesserung Berufsauf-
trag 
-System gewinnt Klarheit und 
Anschaulichkeit 
-vorgeschlagenen Anpassun-
gen als gute Grundlage für 
Weiterentwicklung  
 
 

   J SR des BBZ BL schliesst 
sich des Weiteren Stel-
lungnahme der SKBB an 

Schulleitung 

SLK PS 
 

V/N -grundsätzlich Begrüs-
sung Anpassung Berufs-
auftrag 
-Gleichstellung Primar 
nicht erreicht  
-Forderung flächende-
ckende Klassen-LP-
Spezialfunktion 
-Ungleichbehandlung 
Primar - Sek bei JAZ im 
Bereich A/B  
-grundsätzlich Begrüs-
sung Teilflexibilisierung; 

-Forderung Prüfung offizi-
ellen Arbeitszeiterfas-
sungstools (AZET) 
-Benachteiligung Kinder-
garten-LP, aufgrund Auf-
sichtspflicht während je-
der Pause der Kinder; 
Ausweisung und Anrech-
nung dieser Arbeitszeit 
weiterhin unmöglich 

  J -Datenerhebung Ar-
beitsaufwand alle 
Stufen 
-transparenter Ver-
gleich zwischen alter 
und neuer Berech-
nung mit entspre-
chenden Zahlenwer-
ten, die einander di-
rekt gegenüberzu-
stellen sind 
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fraglich ob praxistaug-
lich  
-Kritik mögliche Vermi-
schung von C und E1 
inkl. Zuweisung und 
Ressourcierung der 
Spezialfunktionen  
-Forderung Minimalvor-
gaben statt Variabilität 
bei Klassenleitung Pri-
mar  

SLK Sek I 
  

N/V -6% der Arbeitszeit un-
zureichend für Aufgaben 
der Schule; LP müsste 
Sockelanstellung in C 
und D gewährt werden, 
damit sie über genü-
gend Ressourcen verfü-
gen, um angemessen 
an den Schulentwick-
lungsprozessen teilzu-
nehmen und Identifika-
tion mit Schule möglich 
-Risiko Marginalisierung 
Organisations- und 
Schulentwicklung durch 
Fokus Kernauftrag 
-Flexibilisierung durch 
Erweiterung A/B nimmt 
SL Handlungsspielraum  
-Bereich E2 wird be-
grüsst  

-Vertrauensarbeitszeit von 
92% der JAZ ist eine 
«Blackbox» und verun-
möglicht eine faktenba-
sierte Diskussion 
-«Verschleierung» von 
Überstunden durch Ver-
trauensarbeitszeit  

-Ressourcen 
zur Erreichung 
der Ziele nicht 
vorhanden  
-Kostenneutrali-
tät E2 nicht 
möglich 

 J Forderung Totalrevi-
sion der Arbeitszeit 
der LP im Sinne ei-
ner umfassenden 
Überprüfung der Pa-
rameter auf allen 
Stufen 

SLK MS 
 

J Begrüssung Grundauf-
trag gemäss § 5 Perso-
naldekret 
 

-weiterhin keine befriedi-
gende Lösung für die Re-
gelung der Überzeit in A/B 
und C/D 

   Forderung Musik-
schulspezifische De-
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-Befürwortung Vertrau-
ensarbeitszeit  

finition Spezialfunkti-
onen (ohne Variabili-
tät) 

SLK Gym 
 

N -Ablehnung Verschie-
bung Aufgaben von C 
nach B, da gerechter 
Umgang mit geleisteter 
Arbeitszeit unmöglich  
-Anstellung von Teilzeit-
arbeitenden für SL und 
SR nicht attraktiv, da 
nach Abzug der Pflicht-
teile wenig 
Arbeitszeit übrigbleibt; 
Verringerung Arbeitszei-
tanteile von 13% auf 8% 
in C und D verschärft 
dies massgeblich 
-Begrüssung Flexibilisie-
rung, aber nur machbar, 
wenn Verschiebung von 
Bruchteilen von Jah-
reslektionen zwischen 
Bereichen möglich 
-zu wenig Arbeitszeit in 
C/D vorgesehen 

erhöhter Anteil Vertrau-
ensarbeitszeit reduziert 
Möglichkeit der Wahrneh-
mung der Fürsorgepflicht 
durch SL  

ungenügende 
Ressourcen in 
den Bereichen 
C, D und E1 

 - Beibehaltung Status 
Quo 

SKBB 
 

J  -Ziele zur Vereinfachung 
des Berufsauftrags wer-
den erreicht und vorge-
sehene Änderungen 
werden begrüsst  
-§ 9 Ziff. 4 Arbeitszeit-
VO: Verschiebung wird 
begrüsst, aber Forde-
rung Treffung individuel-
ler Vereinbarungen und 

 -§ 6, Ziff. 2b Ar-
beitszeit-VO: 
E2 abhängig 
von zusätzli-
chen kant. Res-
sourcen, die 
frühzeitig si-
chergestellt 
werden müssen  

 J -§5, Bst. d, Ziff. 3 
Personaldekret: 
«Berufsmaturitäts-
schule» statt «Be-
rufsmittelschule»  
-§7, Ziff. 3 Bst. k Ar-
beitszeit-VO: Auffüh-
rung BWB-Ressour-
cen für Berufsfach-
schulen  
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Kontrollen / Bespre-
chungen; für Linienvor-
gesetzte steigt Aufwand 
 

-frühzeitige Klä-
rung Anmel-
dung eines  sol-
chen Vorha-
bens durch 
Schule 

-§11 und §12 Ar-
beitszeit-VO: Unter-
schied zwischen 
Zeitkonto und Mehr-
lektionen erschliesst 
sich nicht unmittel-
bar. Vermutlich ist 
der Unterschied zwi-
schen den Berei-
chen A/B und C/D 
gemeint? 

Schulleitung der Pri-
marschule Oberdorf 
 

J -Begrüssung Flexibilisierung 
Nutzung von Personalressour-
cen 
-Begrüssung Erhöhung A/B 
um 4% 
-Forderung Anpassung Schul-
pool Primar an Sek I; Kanton 
soll Richtwert festsetzen  
-Nicht Gemeinde, sondern SL 
soll festlegen, in welchem Be-
reich die Klassenleitung ange-
rechnet wird 
-§7 Arbeitszeit-VO: Pensen-
planung gehört nicht zu den 
Spezialfunktionen, sondern ist 
Aufgabe der SL 

 -Begrüssung Ver-
gütung E1 via 
Schulpool 
-Forderung Richt-
werte E2 

 J Neuregelung Pensen Lo-
gopädie (§5 Bst. i Perso-
naldekret) 

Logopädische Dienste  

LRB  
 

N 
 

-Forderung Festhalten 
Logopädie als Unter-
richtsfunktion mit Lektio-
nenvorgabe im §5 Per-
sonaldekret (analog SO, 
BS, AG) 
-Forderung Lektionen-
verpflichtung für die 
schulischen Logopädin-
nen und Logopäden von 
28x45 min. 

   - Forderung Verab-
schiedung des vom 
AVS erarbeiteten 
Vorschlages für ei-
nen umfassenden 
Berufsauftrag, wel-
cher dem Personal-
amt bereits vorliegt 
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LD 
25 mit LRB deckungs-
gleiche Einzelstellung-
nahmen  

  
 
 
 

     

AKK 

AKK 
 

N -Kritik kein Berufsauftrag 
für LP der Musik- und 
Sonderschulen, für Sozi-
alpädagoginnen und -
pädagogen und für 
Psychomotoriktherapeu-
tinnen und -therapeuten  
-Kritik kein Einbezug Lo-
gopädinnen und 
 -päden aus Praxis 
-Forderung Lektionen-
verpflichtung für die 
schulischen Logopädin-
nen und Logopäden von 
28x45 min 
-Ablehnung Variabilität 
bei Klassenleitung Pri-
mar  
-keine tatsächliche Stär-
kung des Unterrichts, 
sondern Verschiebung 
von Aufgaben in die ein-
zelnen Bereiche  
-Ablehnung anteilsmäs-
sige Kürzung JAZ für 
Teilzeitarbeitende sei, 
da Bereich C nicht ge-
kürzt werden kann 
(wichtige Arbeit könnte 
nicht erledigt werden) 

-kein Schutz vor Überzeit 
(zu wenig Ressourcen E1 
und E2)  
-Befürwortung Vertrau-
ensarbeitszeit  

Ressourcen in 
den geplanten 
Pools E1 und 
E2 bestehen 
zum grössten 
Teil bereits 
heute; die zu-
sätzlichen Res-
sourcen sind 
marginal  

 J -Revision Berufsauf-
trag unter Einbezug 
Vertretende aus Or-
ganisationen der LP 
und SL von Anfang 
an auf Basis fundier-
ter Daten zur tat-
sächlichen Arbeits-
zeit auf allen Stufen 
(inkl. integrative 
Klassen) 
-Beteiligung AKK an 
Ausarbeitung und 
Auswertung   
Wirkungsprüfung  
-neue Festlegung 
wöchentliche Unter-
richtsverpflichtung 
der einzelnen Schul-
stufen im § 5 Abs. 1 
Personaldekret nach 
erfolgter Datenerhe-
bung  
-Regelung Bereich 
ausserhalb des Un-
terrichts auf Basis ei-
ner Überprüfung der 
Aufgaben und einer 
detaillierten Auflis-
tung der Arbeitsbe-
reiche von LP und 
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-Ablehnung Kürzung 
C/D, da neg. Auswirkun-
gen auf Weiterbildung 
und Schulentwicklung  
-Begrüssung Flexibilisie-
rung  

weiteren Mitarbeiten-
den 
-Aufführung LP der 
Sonder- und Musik-
schulen, die Mitar-
beitenden der Logo-
pädie und der 
Psychomotorik und 
die Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen 
in § 5 Abs. 1 Perso-
naldekret 

GLK 
 

V -Vorbehalt gegen Reduktion 
der Stundenzahl Bereich C mit 
Blick auf Schulentwicklung  
-Bestehende Überbelastung 
bei Teilzeitarbeitenden wird 
verstärkt  
-Neugewichtung Stunden in 
verschiedenen Bereichen sind 
keine Verbesserung 

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit mit Option Aufzeichnung ge-
leistete Stunden  

Vorhandene Mittel 
aus den Bereichen 
E1 und E2 kaum 
ausreichend um be-
stehendes Angebot 
zu decken (Bsp. 
Sport)  

Begrüssung Erhöhung 
Stellvertretungsent-
schädigung gem. § 21 
Abs. 2 Personaldekret 

J  

KLB 
 

N -§ 5 Personaldekret: unklar auf 
welcher Grundlage 92% in Be-
reichen A/B festgelegt werden 
und was in Bereich C fällt 
- §7 Abs. 1-3 Personaldekret: 
unklar wer über Zuweisung in 
Bereiche C und E1 entschei-
det; nicht ersichtlich, welche 
Ämter bei Spezialfunktion be-
zahlt werden  
-Arbeitszeit-VO lässt zu viel In-
terpretationsspielraum  
-Begrüssung Flexibilisierung  

Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit  

    

KLS 
  

V -Begrüssung Zielsetzung Revi-
sion Berufsauftrag, Schutz vor 
Überlastung und Stärkung 
Kernbereich  
-Begrüssung Teilflexibilisie-
rung durch «Baukastensys-
tem»  

-Befürwortung Vertrauensar-
beitszeit mit Option Aufzeich-
nung geleistete Stunden 
-Schutz vor Überlastung durch 
Pool E2, da so grosse Projekte 
ressourciert werden müssen 

Bereich Personal-
entwicklung knapp 
ressourciert und LP 
müssen mehr als 
2% in diesem Be-
reich einsetzen, um 
Anforderungen ge-
recht zu werden  

Begrüssung Erhöhung 
Stellvertretungsent-
schädigung gem. § 21 
Abs. 2 Personaldekret 

J -transparente Auslegung 
der zugrundeliegenden 
Berechnungen für Pro-
zentzahlen in Bereichen 
A/B und /C/D zwingend 
-Erhöhung der Entlöh-
nung für die Klassenfüh-
rung auf 2 Lektionen, 
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-fraglich, wie Prozentzahlen in 
Bereichen zustande kamen  
-neu viele Aufgaben in Bereich 
B verlagert; fraglich ob zusätz-
liche 7% ausreichen; Stärkung 
Kernbereich nicht erkennbar  
-Spezialfunktion Klassenlehr-
person wird noch unattraktiver 
durch zusätzliche Aufgaben 
Bereich B 
-Variabilität bei Klassenfüh-
rung Primar positiv, da Arbeit 
ausbezahlt werden kann, aber 
löst Problem nicht (Zweiklas-
sengesellschaft durch Autono-
mie Gemeinden)  
-Bereiche C und E1 zu un-
scharf definiert und Umset-
zung durch SL unklar 

um dem effektiven Auf-
wand gerecht zu werden 
-Erhöhung Entlöhnung 
Klassenführung Primar 
-Kritik Begleitstudie: de-
taillierte Studie zu tat-
sächlich geleistetem Auf-
wand in einzelnen Berei-
chen  vor Revision Be-
rufsauftrag sinnvoll  

KSM 
  

V -Begrüssung Ziele Revision 
Berufsauftrag 
-Begrüssung, dass Arbeitszeit 
aller Bereiche zusammen 
100% nicht übersteigen darf 
-Begrüssung Erhörung Kern-
bereich A/B 
-Ablehnung unterschiedliche 
Dotation Bereiche Primar - 
Sek I  
-Begrüssung Vereinfachung 
Berufsauftrag durch GA und 
EA 
-Begrüssung Flexibilisierung 
-Begrüssung Anpassung Be-
reiche C/D; bei Teilzeitpensen-
positiv, dass Stunden aus dem 
Bereich D angespart werden 
können  
-Kritik: Teilzeitangestellte wol-
len Unterrichtspensum nicht 
zugunsten von C oder E redu-
zieren 
-für Arbeiten der SHP reichen 
89% nicht aus 

-Befürwortung Vertrauensar-
beitszeit 
-LP müssen sich selbst vor 
Überlastung / Überzeit schützen  

Ablehnung Variabi-
lität Schulpools, da 
Gemeinden ver-
meintlich keine 
Ressourcen zu Ver-
fügung stellen wer-
den  

Begrüssung stärkere  
Einbindung Stellvertre-
tungen in Verantwor-
tung des Klassensys-
tems durch neu in B 
angesiedelten Arbeiten  

J  
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-klare Ablehnung Variabilität 
Klassenleitung Primar  
-klare Ablehnung Streichung 
der Logopädie aus §5 Perso-
naldekret und Forderung Ar-
beitszeit analog Primar-LP 

MSK 
 

V  Befürwortung Vertrauensarbeits-
zeit 

  J -Forderung Musikschul-
spezifische Definition 
Spezialfunktionen (ohne 
Variabilität) 
-Anpassung Berufsauftrag 
an Realität der geleisteten 
Arbeit inkl. Lösung für Mu-
sikschule, um Überzeit 
Rechnung zu tragen 
(bspw. durch mehr Zeit 
A/B)   

SAK KG PLK 
  

N -Begrüssung Revision Berufs-
auftrag 
-Kritik Zielsetzung Anglei-
chung LP an Verwaltungsper-
sonal (vers. Berufsfelder)  
-Ablehnung Variabilität Klas-
senleitung Primar  
-bei Kindergarten-LP Un-
gleichgewicht bei geleisteter 
Arbeitszeit für Pausenaufsicht 
gegenüber LP in Schulhaus; 
diese Arbeitszeit kann in Ab-
sprache mit SL zwar im Be-
reich C abgegolten werden, 
schmälert aber damit Zeitge-
fässe für Schulentwicklung / 
Weiterbildung  

   J  
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Personalverbände 

LVB 
  

N/V -Begrüssung Revision 
Berufsauftrag 
-keine wesentliche Ver-
besserung Status Quo  
-Prozentsatz JAZ Be-
reich A/B zu klein Primar   
-Ablehnung Variabilität 
Klassenleitung Primar  
-Ablehnung Pflichtstun-
denerhöhung ZBA ge-
mäss §5 Bst. d Perso-
naldekret, da Grundlage 
dazu unklar  
-Begrüssung Teilflexibili-
sierung  
-klare Definition C und 
E1 fehlt  
-mehr Arbeitszeit für 
Kernbereich nur auf Pa-
pier  
-Benachteiligung Kinder-
garten-LP aufgrund 
Pausenaufsicht, da 
diese Arbeitszeit nicht 
ausgewiesen werden 
kann   

-Beibehaltung AZET 
-Beibehaltung Lektionen-
buchhaltung anstatt Zeit-
konto   
-Ablehnung Barauszah-
lung statt angeordnete 
Überzeit bei Stellverte-
tungslektionen  

-EA sinnvoll, 
Ressourcierung 
muss angemes-
sen sein  
-Liste Tätigkei-
ten und Schul-
grösse als Re-
ferenz nötig, 
um Willkür je 
Standort zu ver-
meiden bei Ent-
löhnung Spezi-
alfunktion 
-Forderung 
Transparente 
Regelungen 
Spezialfunktio-
nen (Übertra-
gung und Fi-
nanzierung)    

 J -Forderung Spezial-
funktion Klassen-LP 
-Lohnerhöhung Klas-
sen-LP  
-Datenerhebung ef-
fektiver Arbeitsauf-
wand   
-angleichung Pflicht-
stundenzahl Sek II  
-zwingend in Arbeits-
zeit-VO aufnehmen: 
Minuszeit darf nicht 
im Zeitkonto erfasst 
werden (bspw. bei 
Unterrichtsausfall 
durch Exkursion); ist 
Klasse abwesend 
und Schule kann 
keine Ersatzleistung 
als Arbeit anbieten, 
gilt Arbeitgeberver-
zug   

VPOD 
  

V -begrüssung Revision 
Berufsauftrag; Ziele wer-
den aber nicht erreicht 
-keine Stärkung Unter-
richt und keine zusätzli-
chen Ressourcen  
-Befürwortung Flexibili-
sierung; Ressourcen un-

-Ablehnung Vertrauensar-
beitszeit. 
Wünscht befristete Zeiter-
fassung, auch als aktuelle 
Datengrundlage. 

  J  
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genügend und Umset-
zung nur mit guter Füh-
rungsqualität möglich  
-Ablehnung Variabilität 
Klassenleitung Primar  

VSL BL  
  

N -Begrüssung Ziele Revi-
sion 
-Befürchtung Verminde-
rung Einflussbereiches 
im Bereich Kernauftrag 
der SL 
-Ablehnung Verschie-
bung Aufgaben nach B 
-Ablehnung Variabilität 
Klassenleitung Primar 
und Schulpools  
-erhöhte Vertrauensar-
beitszeit von 92% (A/B) 
auf Sek I und II er-
schwert für SL Mitwir-
kung und Nachvollzieh-
barkeit unterrichtsbezo-
gener Aufgaben sinkt  
-durch verbleibenden 
Prozentzahlen C und D 
klare Verminderung des 
Handlungsspielraumes 
sowie eine 
deutliche Kompetenzbe-
schneidung der SL dar 
-keine Rücksicht auf In-
dividualbedürfnisse LP  
-Förderung Vertrauens-
basis im neuen Berufs-
auftrag gefährdet  

Befürwortung Vertrauens-
arbeitszeit 

-Nötige Res-
sourcen fehlen 
im neuen Mo-
dell, um 
Schulentwick-
lungsprozesse 
zu begleiten 
und Qualitäts-
management 
zu betreiben  
-Begrüssung 
Ansatz Extra-
ressourcierung 
neuer Aufgaben 
im Bereich E2; 
Kostenneutrali-
tät nicht mög-
lich 
 

Begrüssung Erhö-
hung Stellvertre-
tungsentschädi-
gung gem. §21 
Abs. 2 Personal-
dekret 

J  
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Wirtschaftsverbände 

Wirtschaftskam-
mer BL 
  

J -Begrüssung Ziel der 
Stärkung Unterricht und 
dessen Qualität 
-Thema Wirtschaftspoli-
tisch irrelevant  

   J  

KV 

Kaufmännischer 
Verband BL 
  

J Arbeitszeit-VO sachge-
recht und Ziele erreicht  
 

   J Forderung Änderung 
§ 5 Bst. d Ziff. 4 Per-
sonaldekret wie 
folgt: «schulische 
Module Brückenan-
gebote 22/23/26 
Lektionen» 

Konvente kvBL 
 

N -durch vereinfachten GA 
Aufgabenerfüllung in der 
Schulentwicklung un-
möglich (steter Wandel) 
-Erhöhung der Pflicht-
stundenzahl als be-
trächtliches Risiko bei 
Erreichung der Ziele von 
Reformen wie KV 2022 
-Klassen-LP sind weiter-
hin mit mind. 1 Lekt. zu 
entlasten, auch in den 
Brückenangeboten 
-ungerechtfertigte / un-
belegte Erhöhung 
Pflichtstundenzahl 

   - Forderung Beibehal-
tung der bisherigen 
Pflichtstundenzahl 
23 

LVHS 
 

N unbelegte Erhöhung 
Pflichtstundenzahl, da-
her Ablehnung § 5 Bst. 
d Ziff. 4 Personaldekret 

   - -schliesst sich Stel-
lungnahme LVB an 
-Forderung Beibe-
haltung der bisheri-
gen Pflichtstunden-
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zahl 23; Unterrichts-
verpflichtung auf 
dem bestehenden 
Niveau ist auf 
schulischen Abtei-
lungen des neuen 
Zentrums für Brü-
ckenangebote zu 
übertragen 

Landeskirchen 

 J Änderungsvorschläge 
sind sinnvoll  

   J  
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